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32/04 Steuern vom Umsatz 

Beachte 

Bezugszeitraum: 

ab 1.1.2010 

§ 28 Abs. 33 Z 1 

Text 

Sonstige Leistung 

Art. 3a. (1) Die Beförderung eines Gegenstandes, die in dem Gebiet eines Mitgliedstaates beginnt 
und in dem Gebiete eines anderen Mitgliedstaates endet (innergemeinschaftliche Beförderung eines 
Gegenstandes), für einen Nichtunternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 3, wird an dem Ort ausgeführt, an 
dem die Beförderung des Gegenstandes beginnt. 

(2) Im Falle einer unfreien Versendung (§ 12 Abs. 2 Z 3) gilt die Beförderung als für das 
Unternehmen des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn diesem die Rechnung über die Beförderung 
erteilt wird. 

(3) Werden Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen an Bord eines Schiffes, in einem 
Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn während einer Beförderung innerhalb der Gemeinschaft erbracht, so 
gilt der Abgangsort des jeweiligen Personenbeförderungsmittels im Gemeinschaftsgebiet als Ort der 
sonstigen Leistung. 
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(4) Als Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets im Sinne des Abs. 3 gilt die Beförderung 
oder der Teil der Beförderung zwischen dem Abgangsort und dem Ankunftsort des Beförderungsmittels 
im Gemeinschaftsgebiet ohne Zwischenaufenthalt außerhalb des Gemeinschaftsgebiets. Abgangsort im 
Sinne des ersten Satzes ist der erste Ort innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, an dem Reisende in das 
Beförderungsmittel einsteigen können. Ankunftsort im Sinne des ersten Satzes ist der letzte Ort innerhalb 
des Gemeinschaftsgebiets, an dem Reisende das Beförderungsmittel verlassen können. Hin- und 
Rückfahrt gelten als gesonderte Beförderungen. 
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